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Amtsblatt der Gemeinde Schleusegrund für die Ortschaften: Biberschlag,  
Engenstein, Gießübel, Langenbach, Lichtenau, Schönbrunn, Steinbach und Tellerhammer

Begrüßung der Neugeborenen im Schleusegrund

Am Mittwoch, den 08. September fand die all-
jährliche Übergabe des Begrüßungsgeldes für  
24 kleine Erdenbürger (7 Mädchen und 17 Jungen) 
mit ihren Eltern, welche im Zeitraum von August 
2020 bis Juli 2021 geboren wurden, im Kulturhaus 
Gießübel statt.
Bürgermeister Heiko Schilling, die Vertreterin 
der Sparkasse Hildburghausen Frau Rhau sowie 
Hartmut Otto, Vorsitzender des Kultur- und Sozi-
alausschusses, begrüßten den Nachwuchs recht 
herzlich.

Als Willkommensgeschenk gab es ein Juniorspar-
buch mit 100 € Startkapital. In den kommenden 
zwei Jahren werden je nach Meldestatus weitere 
50 Euro überwiesen.
Zudem erhielt jedes Kind von der Kreissparkasse 
einen Plüschteddy. Zusätzlich stellt die Gemeinde 
jeder Familie einen Rauchmelder zur Verfügung.

Leider konnten nicht alle Familien am Termin teil-
nehmen, was Herr Schilling sehr bedauerte.

Herr Schilling wünscht den Kindern und den Eltern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.
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Beschlüsse des Gemeinderates
Beschluss-Nr.: 138/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 
10. Gemeinderatssitzung vom 21.06.2021
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund be-
stätigt die Sitzungsniederschrift des öffentlichen 
Teils der 10. Gemeinderatssitzung vom 21.06.2021.  
Abstimmung:
9 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 1 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 139/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum 
Schönbrunn 2. BA Barrierefreiheit Los 4: Putz-/Malerarbeiten“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn Los 4: 
Putz- und Malerarbeiten“, vorbehaltlich des Einganges eines an-
nehmbaren Angebotes für die Lose 2 und 7 „Baumeisterarbei-
ten“ an die Firma:

Renè Höhn
Eisfelder Straße 74 a
98667 Schleusegrund OT Schönbrunn

mit der Auftragssumme von 10.670,14 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
10 Ja Stimmen 1 Nein Stimme 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 140/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuse-
um Schönbrunn 2. BA Barrierefreiheit Los 5: Schreinerarbeiten“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die Ver-
gabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn Los 5: Schrei-
nerarbeiten“, vorbehaltlich des Einganges eines annehmbaren An-
gebotes für die Lose 2 und 7 „Baumeisterarbeiten“ an die Firma:

Tischlerei Schmidt
Gabeler Straße 17
98667 Schleusegrund OT Schönbrunn

mit der Auftragssumme von 10.067,40 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 141/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuse-
um Schönbrunn 2. BA Barrierefreiheit Los 6: Elektroinstallatio-
nen“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn Los 6: 
Elektroinstallationen“, vorbehaltlich des Einganges eines an-
nehmbaren Angebotes für die Lose 2 und 7 „Baumeisterarbei-
ten“ an die Firma:

Bartelt Elektrotechnik GbR
Bibergrundstraße 1
98666 Schleusegrund OT Engenstein

mit der Auftragssumme von 38.863,14 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Amtliche Bekanntmachungen

Aufruf zur Bewerbung zur gemeinsamen 
Schiedsstelle der Gemeinden Schleuse-
grund und Masserberg
(Erneuter Aufruf, siehe Amtsblatt vom 30.10.2020 und 
06.02.2021)
Am 31.12.2020 endete die Amtszeit der Schiedspersonen der 
gemeinsamen Schiedsstelle der Gemeinden Schleusegrund und 
Masserberg.
Aus diesem Grunde sind diese neu zu wählen. Interessierten 
Bürgern wird hiermit die Gelegenheit gegeben, sich um dieses 
Schiedsamt zu bewerben und sich zur Wahl zu stellen.
Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einem Schiedsmann 
oder einer Schiedsfrau wahrgenommen. Für jede Schiedsperson 
wird mindestens eine stellvertretende Schiedsperson gewählt. 
Die Schiedsperson ist ehrenamtlich für das Land tätig.
Eine Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren 
Fähigkeiten für das Amt geeignet sein.

Zur Schiedsperson kann nicht gewählt werden:
1. Wer infolge gerichtlicher Entscheidung die Fähigkeit zur Be-

gleitung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer 
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt wurde.

2. Eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen ei-
ner Tat anhängig ist oder Anklage wegen einer solchen Tat 
erhoben wurde, die den Verlust der Fähigkeit zur Begleitung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

3. Eine Person, die wegen geistiger oder körperlicher Behinde-
rung die Schiedstätigkeit nicht ordnungsgemäß ausüben kann 
oder für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Be-
treuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist.

4. Eine Person, die durch gerichtliche Anordnung in der Verfü-
gung über ihr Vermögen beschränkt ist.

Bewerben kann sich jeder Bürger, der:
1. Das 25. Lebensjahr vollendet hat,
2. das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
3. Einwohner der Gemeinden Schleusegrund und Masserberg ist.

Wahl der Schiedsperson, Amtsdauer:
Die Schiedsperson wird vom Gemeinderat der Gemeinden 
Schleusegrund und Masserberg auf fünf Jahre gewählt.

Bestätigung der gewählten Person durch das Gericht
Die gewählte Schiedsperson bedarf der Bestätigung durch den 
Direktor des Amtsgerichtes, in dessen Bezirk die Schiedsstelle 
ihren Sitz (Amtsgericht Hildburghausen) hat. Sie wird durch die-
sen in ihr Amt berufen und verpflichtet, ihre Aufgaben gewissen-
haft und unparteiisch zu erfüllen.

Wir bitten hiermit die Bürger der Gemeinden Schleusegrund und 
Masserberg, die Interesse an der Wahrnehmung dieses Ehren-
amtes haben, sich bis spätestens 20.11.2020 in einer der Ge-
meinden in schriftlicher Form mit Angabe von:
- Name, Vorname
- Wohnanschrift
- Geburtstag
- Beruf
- Telefonnummer, soweit vorhanden E-Mail-Adresse
zu melden.
Für Rückfragen steht Ihnen in der Gemeinde Schleusegrund

Frau Börner, Tel. 036874 / 79710, Fax: 036874 / 7979,
E-Mail: gemeindeverwaltung@schleusegrund.de und

in der Gemeinde Masserberg die Hauptamtsleiterin
Frau Traut, Tel. 036870 / 57019,
Fax: 036870 / 57028, E-Mail: hauptamt@masserberg.de zur 
Verfügung.

Heiko Schilling
Bürgermeister
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Andreas Schwamm
Ziegeleiweg 7
98646 Hildburghausen

mit der Auftragssumme von 14.090,56 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 146/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Baumfällarbeiten Naturthea-
ter Steinbach-Langenbach
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Baumfällarbeiten im Zuge des Projekts „Ökologi-
sche Aufwertung von Waldflächen im Naturtheater Steinbach-
Langenbach“ an die Firma:

Forstdienstleistungen Sven Wanderer
Talstraße 28
98667 Schleusegrund OT Langenbach

mit der Auftragssumme von 10.904,00 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
10 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung 1 RM befangen

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -
Beschluss-Nr.: 147/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der De- und Neumontage von 
Rundhölzer/Gabelwegweiser, Wanderwegweiser und acht Infota-
feln aus Aluverbund gemäß der „touristischen Wanderwegekon-
zeption Thüringen 2025“ für die zwei TOP B Wege (Heimatge-
schichtlichen Wanderweg in Schönbrunn und den Naturlehrpfad 
Gießübler Schweiz in Gießübel)
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der De-und Neumontage von Wanderwegweiser, Infota-
feln und Rundhölzer/Gabelwegweiser für die Qualitative Aufwer-
tung der zwei Top B Wege gemäß der „touristischen Wanderwe-
gekonzeption Thüringen 2025“ an den

Naturpark Thüringer Wald
Rennsteigstraße 18
98673 Eisfeld/ OT Friedrichshöhe

mit der Angebotssumme von 4.000,00 € inkl. MwSt.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 148/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Herstellung von Wanderweg-
weiser und acht Infotafeln aus Aluverbund gemäß der „touristi-
schen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025“ für die zwei TOP 
B Wege (Heimatgeschichtlicher Wanderweg in Schönbrunn und 
den Naturlehrpfad Gießübler Schweiz in Gießübel)
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Herstellung von Wanderwegweiser und Infotafeln 
aus Aluverbund für die qualitative Aufwertung der zwei Top B 
Wege gemäß der „touristischen Wanderwegekonzeption Thürin-
gen 2025“ an die Firma:

MaTec GmbH
Marketing und Werbetechnik
An der Reiszleite 7
98587 Steinbach-Hallenberg

mit der Angebotssumme von 5.240,46 € inkl. MwSt.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 142/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmu-
seum Schönbrunn 3. BA Umnutzung zum Cafè Los 8: Putz-/ 
Malerarbeiten“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn 3. BA 
Umnutzung zum Cafe Los 8: Putz- und Malerarbeiten“, vorbe-
haltlich des Einganges eines annehmbaren Angebotes für die 
Lose 2 und 7 „Baumeisterarbeiten“ an die Firma:

Renè Höhn
Eisfelder Straße 74 a
98667 Schleusegrund OT Schönbrunn

mit der Auftragssumme von 29.373,96 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:

10 Ja Stimmen 1 Nein Stimme 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 143/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum 
Schönbrunn 3. BA Umnutzung zum Cafè Los 9: Schreinerarbeiten“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn 3. BA 
Umnutzung zum Cafe Los 9: Schreinerarbeiten“, vorbehaltlich 
des Einganges eines annehmbaren Angebotes für die Lose 2 
und 7 „Baumeisterarbeiten“ an die Firma:

Tischlerei Schmidt
Gabeler Straße 17
98667 Schleusegrund OT Schönbrunn

mit der Auftragssumme von 43.703,94 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:

11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 144/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuse-
um Schönbrunn 3. BA Umnutzung zum Cafè Los 11: Elektroin-
stallationen“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn 3. BA 
Umnutzung zum Cafe Los: 11 Elektroinstallationen“, vorbehalt-
lich des Einganges eines annehmbaren Angebotes für die Lose 
2 und 7 „Baumeisterarbeiten“ an die Firma:

Bartelt Elektrotechnik GbR
Bibergrundstraße 1
98666 Schleusegrund OT Engenstein

mit der Auftragssumme von 1.420,50 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:

11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 145/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuse-
um Schönbrunn 3. BA Umnutzung zum Cafè Los 12: Heizung- 
und Sanitärinstallationen“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn 3. BA 
Umnutzung zum Cafe Los: 12 Heizung- und Sanitärinstallatio-
nen“, vorbehaltlich des Einganges eines annehmbaren Angebo-
tes für die Lose 2 und 7 „Baumeisterarbeiten“ an die Firma:
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Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 155/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zum Neubau Bushaltestelle in Langenbach
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
Aufstellungsbeschluss „barrierefreien Umbau der Buswartehalle 
in Langenbach“
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 156/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Aufhebung Beschluss-Nr.: 120/10/21
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Aufhebung der Beschluss- Nr.: 120/10/21 vom 21.06.2021.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel

Beschluss-Nr.: 157/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Aufhebung Beschluss-Nr.: 121/10/21
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Aufhebung der Beschluss Nr.: 121/10/21 vom 21.06.2021.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 158/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe Absauganlage Feuerwehrgerä-
tehaus Schönbrunn
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe „Absauganlage Feuerwehrgerätehaus in Schönbrunn“ 
an die Firma

Blaschke Umwelttechnik GmbH
Industriestraße 13
86405 Meitingen

mit der Angebotssumme von 22.256,45 €.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 159/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe Absauganlage Feuerwehrgerä-
tehaus Steinbach
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe „Absauganlage Feuerwehrgerätehaus in Steinbach“ an 
die Firma

Blaschke Umwelttechnik GmbH
Industriestraße 13
86405 Meitingen

mit der Angebotssumme von 8.000,85 €.

Beschluss-Nr.: 149/11/21 vom 06.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Herstellung von Rundhölzer 
und Gabelwegweiser für den Heimatgeschichtlichen Wanderweg 
und den Naturlehrpfad Gießübler Schweiz
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Herstellung von Rundhölzer und Gabelwegweiser 
für die Qualitative Aufwertung der zwei Top B Wege gemäß der 
„touristischen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025“ an die 
Firma

ABS Neuhaus GmbH
Am Bornhügel 5
98724 Neuhaus/Rennweg

mit der Angebotssumme von 758,36 € inkl. MwSt.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 151/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Erneuerung Stützmauer entlang Flurstück 
20 und 21 Gemarkung Biberschlag
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
Aufstellungsbeschluss zum Bauvorhaben „Erneuerung der Stütz-
mauer entlang Flurstück 20 und 21“ der Gemarkung Biberschlag.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 152/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Erneuerung Stützmauer entlang Flurstück 
59/5 der Gemarkung Biberschlag
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
Aufstellungsbeschluss zum Bauvorhaben „Erneuerung der Stütz-
mauer entlang Flurstück-Nr.: 59/5 der Gemarkung Biberschlag.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 153/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zum Neubau Parkplatz Flurstück 79/5 der Ge-
markung Unterneubrunn (ehemals Meininger Hof)
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
Aufstellungsbeschluss für das Bauvorhaben : „Neubau Park-
platz“, Flurstück-Nr.: 79/5 der Gemarkung Unterneubrunn“ und 
die Aufnahme in den Haushaltsplan für das Jahr 2022.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 154/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Neuverrohrung Engenstein in zwei Bau-
abschnitten
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt 
den Aufstellungsbeschluss zur Baumaßnahme „Neuverrohrung  
Engenstein“ in zwei Bauabschnitten:
1.Bauabschnitt „Garagenbereich“ und 2. Bauabschnitt „bis zum 
Flurstück 79/2 in der Gemarkung Engenstein und die Aufnahme 
in den Haushaltsplan für die Jahre 2022 bis 2024.
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Das Forstamt Schönbrunn informiert
Ab Oktober dieses Jahres wird im Bereich des Thüringer Forst-
amts Schönbrunn mit den Arbeiten zur Wegeinventur in allen Ei-
gentumsformen begonnen.

Die Wegeinventur ist, in Bezug auf § 25 Thüringer Waldgesetz, 
durch ThüringenForst AöR flächendeckend für alle Waldbesitz-
arten kostenfrei durchzuführen. Hierbei werden verschiedene 
Daten erhoben, die den zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen 
Wegezustand charakterisieren.
Zuständig für die fachliche Durchführung der Wegeinventur ist 
das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) mit 
Sitz in Gotha. Die entsprechenden Befahrungen werden in den 
nächsten Wochen durch Mitarbeiter des FFK durchgeführt. Die-
se dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit Waldflächen jeden Eigen-
tums betreten (§ 62 Abs. 3 Satz 2 ThürWaldG) sowie Waldwege 
mit Kraftfahrzeugen befahren (§ 6 Abs. 6 ThürWaldG).

Für weitere Fragen zur Wegeinventur stehen das Forstamt 
oder das FFK Gotha, Sachbearbeiter Wegeinformationssystem  
Tel. (036 21 225 343) gerne zur Verfügung.

Forstamt Schönbrunn
98667 Schleusegrund OT Schönbrunn
Eisfelder Str. 23
Tel. (036874) 380-0
Email: forstamt.schoenbrunn@forst.thueringen.de

Mitteilungen

Der ländliche Raum sind WIR und IHR
Im Rahmen eines Projektes der AG Regionalen Bildung im LEB 
Thüringen e.V. haben sich verschiedene Akteure aus dem Be-
reich Hildburghausen / Meiningen zusammengefunden, um das 
Ehrenamt vor Ort besser zu vernetzen. Das Ziel besteht darin, 
eine Art Ehrenamts-Wegweiser für den Südthüringer Raum zu 
schaffen. Um möglichst viele Akteure aufzunehmen wurde von 
uns ein „Steckbrief“entwickelt, mit welchen sich die Gruppen/
Vereine vorstellen können. In einem nächsten Schritt werden wir 
eine Webseite aufbauen, auf der alle beteiligten Gruppen und 
Vereine zu finden sind.

Was macht das Netzwerk Südthüringen noch? Wir möchten „ver-
netzen“, wir wollen die „Nachwuchsgewinnung“ unterstützen, wir 
wollen „beraten“ und wir wollen über Fördermittel“ informieren 
und bei der Beantragung unterstützen.

Sollten wir Interesse geweckt haben, dann kontaktieren Sie uns.
Füllen Sie gleich den Steckbrief (siehe Anlage) aus und senden 
diesen an sylva.mueller@leb-th.de /Fax03643-749810.

Das Netzwerk Südthüringen

Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite.

Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 160/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe Absauganlage Feuerwehrgerä-
tehaus Lichtenau/Engenstein
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe „Absauganlage Feuerwehrgerätehaus in Lichtenau/En-
genstein“ an die Firma

Blaschke Umwelttechnik GmbH
Industriestraße 13
86405 Meitingen

mit der Angebotssumme von 8.000,85 €.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 161/12/21 vom 13.09.2021
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuse-
um Schönbrunn 3. BA Umnutzung zum Cafe Los 13: Metallbau-
arbeiten“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Gewürzmuseum Schönbrunn 3. BA 
Umnutzung zum Cafe, Los 13: Metallbauarbeiten“ vorbehaltlich 
des Einganges eines annehmbaren Angebotes für die Lose 2 
und 7 „Baumeisterarbeiten“ an die Firma:

Tino Blaurock
Gartenallee 40
98553 Schleusingen OT Hinternah

mit der Auftragssumme von 10.874,22 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
13 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Informationen aus dem Rathaus

Herzliches Dankeschön an die Wahlhelfer
Wir möchten uns an dieser Stelle bei den fleißigen Mitgliedern 
der 8 Wahlvorstände und des Wahlausschusses für ihre hohe 
Einsatzbereitschaft und Unterstützung recht herzlich bedan-
ken.

Für die kommenden Wahlen bitten wir um Unterstützung der 
Bürger der Gemeinde Schleusegrund das Ehrenamt als Wahl-
helfer zu übernehmen.
Heiko Schilling Daniela Zachow
Bürgermeister Wahlverantwortliche
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Kindertagesstätte

Wenn es keine Brücken auf der Welt gäbe, 
nutzten die ganzen Wege nichts…„

An der „Klinge“ gibt es einen schönen Waldspielplatz. Dort spie-
len wir sehr oft, besonders gerne an heißen Tagen. Er ist von 
unserem Kindergarten aus sehr schnell über eine Brücke zu er-
reichen.
Doch die Brücke kam in die Jahre, die Bretter wurden morsch 
und wir durften sie nicht mehr benutzen. Das war sehr schade, 
denn nun mussten wir einen 3 km langen Hin- und Rückweg zum 
Waldspielplatz in Kauf nehmen. Das fiel besonders den jüngeren 
Kindern sehr schwer, der Spielplatz wurde für sie unerreichbar 
und auch den älteren Kindern blieb dort kaum mehr Zeit zum 
Spielen. Es dauerte fast zwei Jahre, aber dann fanden sich ei-
nige fleißige Männer zusammen, um die Brücke zu reparieren 
und wieder begehbar zu machen. Es wurde gesägt, gebohrt und 
gehämmert…

Sie sieht nun sehr schön aus, ist wieder gefahrlos begehbar und 
auch wir gelangen auf kürzerem Wege zu unserem beliebten 
Spielplatz im Walde.
Wir sagen DANKE – allen fleißigen „Brückenbauern“ sowie der 
Gemeinde Schleusegrund, denn:

Die Kinder und Erzieherinnen  
der Kita Sonnenblume Schönbrunn.

Das Wandern ist des Tigers Lust…
An einem Mittwochnachmittag im Spätsommer gingen die „Klei-
nen Tiger“ mit ihren Eltern und Erzieherinnen auf Wanderschaft.
Der Weg führte vom „Gasthaus zur Hütte“ über den Hühnersbach 
zur Wanderhütte.
Mit kleinen Stärkungen unterwegs war der Weg gar nicht so lang.
Oben angekommen, staunten wir nicht schlecht: Raphael’s Papa 
bereitete für uns Essen auf „mittelalterliche Weise“ in Kesseln zu! 
Das war etwas ganz Besonderes und alle Kinderaugen strahl-
ten…
Nach einer kleinen Pause sangen und tanzten wir gemeinsam. 
Danach ging es auf Schatzsuche. Es dauerte gar nicht lange und 
wir hatten eine große Kiste mit „Goldtalern“ und anderen Süßig-
keiten gefunden.
Nun war auch das Essen fertig und alle ließen es sich schme-
cken.
Es war ein sehr schöner Nachmittag für alle Beteiligten mit Spiel 
und Spaß in der Natur.

Auf diesem Weg möchten wir uns besonders bei Herrn Jahn für 
das leckere Essen bedanken.
Ein großes Dankeschön geht auch an unseren Ernst Witter vom 
Wanderverein Schleusegrund, der uns die Tür zur Wanderhütte 
öffnete und uns mit kalten Getränken versorgte.
Wir kommen gerne wieder!

Ein lieber Gruß von den „Tigern“ sowie Nicole und Anja von 
der Kita Sonnenblume.
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Sonstiges
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Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 27.10.2021

Nächster Erscheinungstermin

Samstag, den 06.11.2021
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